
Institut für Kinesiologie 

Biel-Seeland  IKBS 

Ausbildungs- / Kursbestimmungen (AGB’s) 
gültig seit 01.2024 
 

Prüfungen in den Lehrgängen Kinesiologie und Tronc Commun KT werden in separaten 

Reglementen resp. Leitfäden geregelt, ebenso das methodenspezifische Praktikum. 
 

 

Teilnehmerzahl 

Die Teilnehmerzahl pro Klasse ist begrenzt. Die Klassen werden ab einer Mindestzahl von 10 

Teilnehmenden geführt. 
 

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt mittels offiziellem Anmeldetalon für alle drei Ausbildungsjahre 

(kinesiologischer und / oder schulmedizinischer Teil) resp. für einzelne Themenbereiche. Nach 

der Anmeldung ist ein persönlicher Fragebogen auszufüllen; je nachdem werden Sie danach zur 

weiteren Abklärung zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Anmeldungen werden in der 

Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
 

Vertragsabschluss / Kündigung 

Der Vertrag kommt mit der Bestätigung Ihrer Anmeldung zustande und gilt für den 

kinesiologischen Teil für alle drei Ausbildungsjahre. Kündigungen von Ausbildungsjahren sind 

jeweils bis 30. September des laufenden Kalenderjahres möglich. 

Im schulmedizinischen Teil (Tronc Commun KT) können einzelne Lerneinheiten resp. Fachmodule 

besucht werden. Die Verträge in diesem Teil werden nach Lerneinheiten/Fachmodulen erstellt. 
 

Kosten (Kostenänderungen bleiben vorbehalten) 

1. Ausbildungsjahr Kinesiologie (200 Stunden in 10 Modulen) CHF   5'998.- 

2. Ausbildungsjahr Kinesiologie (150 Stunden in 10 Modulen) CHF   4'998.- 

3. Ausbildungsjahr Kinesiologie (150 Stunden in 10 Modulen) CHF   4'498.- 

Diplomabschluss-Prüfung Kinesiologie DAP CHF   2'650.- 

Lerneinheiten Tronc Commun KT (350 Std., inkl. Lerneinheits-Prüf’n.) CHF 10'350.- 

Methodenspezifisches Praktikum Kinesiologie IKBS CHF       520.- 
 

Alle Preise verstehen sich inkl. Kursunterlagen und Zertifikate. Zusatzkosten aus den Intensiv-

wochen und für Fachliteratur gehen zulasten der Teilnehmenden. 
 

Präsenzunterricht 

Sofern die Umstände es erfordern, kann die Schulleitung den Präsenzunterricht vor Ort jederzeit 

einstellen und auf interaktiven Unterricht via elektronische Medien (ZOOM, Teams oder der-

gleichen) umstellen. Diesfalls gelten die Stunden als ordnungsgemäss erteilt und besucht. 
 

Ausbildungs-, Kurs- und Prüfungsdaten 

Die Daten erscheinen jeweils im März für das darauffolgende Jahr. Datenänderungen bleiben 

vorbehalten. 
 

Zahlungsmodalitäten / Ratenzuschläge  

Die Ausbildungskosten werden jeweils vor Beginn eines Ausbildungsjahres / Kurses resp. vor 

einer Prüfung in Rechnung gestellt. Für Ratenzahlungen entstehen CHF 15.- / Rate. Kommiss-

ionen auf Kreditkarten- und TWINT-Zahlungen werden an unsere Kunden weiterverrechnet. 

1. Ausbildungsjahr: Mit der Bestätigung des Ausbildungsplatzes wird eine Anzahlung von CHF 

1’000.- fällig. Die restlichen CHF 4'998.- sind vor Ausbildungsbeginn oder 2x CHF 2'514.00 im 

Voraus (Ende Januar / Ende Juli) einzuzahlen. 
 

2. + 3. Ausbildungsjahr: Mit der Bestätigung des Ausbildungsplatzes wird eine Anzahlung von CHF 

1’000.- fällig. Der Restbetrag ist vor Beginn des jeweiligen Ausbildungsjahres oder in zwei Raten 

im Voraus (Ende Januar / Ende Juli) einzuzahlen. Prüfungskosten werden separat in Rechnung 

gestellt. 
 

Lerneinheiten im Tronc Commun KT und andere Kurse: der gesamte Kursbetrag pro Lerneinheit 

resp. Fachmodul wird im Voraus fällig, ebenso die Zertifikatsgebühren. 
 

Methoden-spezifisches Praktikum Kinesiologie: Einführungskurs und Zertifikatsgebühr sind im 

Voraus zu begleichen. 
 

Annullierung / Mutation / Sistierung 

Die Ausbildungs- / Kurs- / Prüfungsanmeldung kann durch die Teilnehmenden bis 8 Wochen vor 

deren Beginn schriftlich und eingeschrieben annulliert werden. Die Annullierungsgebühr beträgt 

diesfalls CHF 100.-. Bei späterer Abmeldung oder Nicht-Erscheinen werden die halben Kosten für 

das betreffende Ausbildungsjahr resp. den betreffenden Kurs oder die Prüfung in Rechnung 

gestellt. Mutations- und Sistierungsgebühr CHF 100.- / Fall. Quereinstieg CHF 200.- / Fall. 
 

Absenzen / Annullationskostenversicherung 

Nicht-Besuchen von Modulen resp. vorzeitiger Ausbildungs- / Kursaustritt oder Prüfungsabbruch 

ergibt keine Reduktion der Kosten, auch nicht bei Krankheit, Unfall od. Schwangerschaft. Um sich 

vor finanziellem Schaden zu schützen, empfehlen wir den Abschluss einer Annullationskosten-

Versicherung. Eine regelmässige Teilnahme – mind. 90% innerhalb eines Moduls – ist für die 

Verleihung des entsprechenden Zertifikates Voraussetzung. 
 

Haftung 

Die Ausbildung kann Anlass für wirkungsvolle Selbsterfahrung und innere Prozesse sein, welche 

physische und psychische Gesundheit, Belastbarkeit und Eigenverantwortung voraussetzen. Für 

in diesem Zusammenhang auftretende Schwierigkeiten lehnt die Institutsleitung jede Haftung ab. 

Das IKBS übernimmt zudem keine Garantie und keine Verantwortung für allfällig auftretende 

Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Registrierungsgesuchen für eine Kassenanerkennung. 
 

Datenschutz 

Im Zusammenhang mit Anmeldungen und Besuchen von Lehrgängen und Kursen werden 

zwangläufig persönliche Daten der Teilnehmenden erfasst. Bezüglich dieser Datenverarbeitung 

wird auf die Datenschutzerklärung auf der Homepage (www.kinesiologie-ikbs.ch) des IKBS in der 

jeweils aktuellsten Version verwiesen; diese ist integrierender Bestandteil dieser AGB’s.  
 

Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

Das CH-Recht findet Anwendung. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist CH-2502 Biel/Bienne. 
 
 

 

Die Schulleitung IKBS 

 
Stand 17.01.2024 
 


